
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 5739

14. Wahlperiode 22. 01. 2010

Antrag

der Abg. Walter Heiler u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Innenministeriums

Einführung elektronischer Registerführung im Personen-
standswesen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob es zutrifft, dass in Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres 2010 
offenbar einzelne Kommunen (z. B. Reutlingen) von der Möglichkeit der
Einführung eines elektronischen Personenstandsregisters Gebrauch gemacht
haben und welche Anschaffungs- und Umstellungskosten für Geräte und
Programme ihnen hierdurch entstanden sind;

2. ob sie die Einführung eines landesweiten zentralen Personenstandsregisters
(vgl. § 67 Abs. 1 Personenstandsgesetz) beabsichtigt;

3. welche Konsequenzen die Einführung und der Betrieb bereits vorhandener
kommunaler elektronischer Register für die künftige Form eines eventuellen
zentralen Registers haben wird;

4. zu welchem Zeitpunkt die Kommunen mit einer Entscheidung über die
Einführung eines zentralen Personenstandsregisters rechnen können und
welche Vorgaben sie schon jetzt bei der Einführung ihrer elektronischen
Personenstandsregister beachten sollten, um im Falle der späteren Einrichtung
eines zentralen Personenstandsregisters keine zusätzlichen – durch technische
oder anderweitige Probleme verursachte – Kosten tragen zu müssen;
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5. ob sie bei der Einrichtung eines landesweiten zentralen Personenstands-
registers den Kommunen ihre „Teilnahme“ freistellt oder ob sie einen 
Anschluss- und Benutzerzwang aussprechen wird und welche Folgen diese
Entscheidung auf die angestrebte Verteilung der Kosten für die Einrichtung
und den Betrieb eines landesweiten zentralen Personenstandsregisters hat;

6. welche Erfahrungen, Ergebnisse von Machbarkeitsstudien oder Entschei-
dungen aus anderen Bundesländern (insbesondere aus Bayern) zur Einführung
von elektronischen Personenstandsregistern bzw. zentralen Personenstands-
registern ihr bekannt sind und inwieweit diese in Baden-Württemberg
Berücksichtigung finden;

7. welche Auffassung die kommunalen Landesverbände und betroffenen
Fachverbände bei der Frage der Einführung des elektronischen Personen-
standswesens vertreten und inwieweit sie von der Regierung bei der 
Entscheidung eingebunden werden.

22. 01. 2010

Heiler, Gall, Braun, Kleinböck, Stickelberger SPD

B e g r ü n d u n g

Nach § 3 Personenstandsgesetz (PStG) sind die Standesämter zum Führen
von elektronischen Personenstandsregistern verpflichtet. Die entsprechende
Umstellung muss bis zum 31. Dezember 2013 abgeschlossen sein. Einige
Gemeinden in Baden-Württemberg haben sich bereits mit dieser Frage 
beschäftigt und sondieren Angebote verschiedener Anbieter hinsichtlich der
notwendigen technischen Ausrüstung.

Allerdings hat das Land nach § 67 Abs. 1 PStG die Möglichkeit, ein zentrales
Register einzurichten mit dem Zweck, die Registereinträge der angeschlossenen
Standesämter zu erfassen. Den Kommunen im Land stellt sich daher die Frage,
ob die Landesregierung ein solches zentrales Personenstandsregister plant
und falls ja, welche Konsequenzen dies für die Umstellung auf elektronische
Personenstandsregister hat. Die Gemeinden müssen zeitnah hierüber informiert
werden, um Fehlinvestitionen vermeiden zu können. 

Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Form eines zentralen Registers,
die Regelung der Teilnahme der Kommunen und nicht zuletzt der Verteilung
der hierdurch verursachten Kosten.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 24. Februar 2010 Nr. 4–1020/9 nimmt das Innenminis-
terium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob es zutrifft, dass in Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres 2010 offenbar
einzelne Kommunen (z. B. Reutlingen) von der Möglichkeit der Einführung
eines elektronischen Personenstandsregisters Gebrauch gemacht haben
und welche Anschaffungs- und Umstellungskosten für Geräte und Pro -
gramme ihnen hierdurch entstanden sind;

Zu 1.:

Die Stadt Reutlingen hat das elektronische Personenstandsregister zum 
1. Januar 2010 für ihr gesamtes Stadtgebiet eingeführt. Bei der Stadt Reutlingen
ist von folgenden Anschaffungs- und Einrichtungskosten auszugehen:

• 3.080 € einmalig für das Nutzungsrecht und die Inbetriebnahme

• 12.400 € jährlich laufend für Pflege, Betrieb und Betreuung des elektroni-
schen Registers

• Signaturkarte: ca. 40 € jährlich/Karte; bei 15 Karten 600 €/Jahr

• Kartenlesegeräte: ca. 50 €/Gerät einmalig; bei 19 Lesegeräten einmalig 950 €.

Die Landeshauptstadt Stuttgart plant ebenfalls, ein elektronisches Personen-
standsregister einzurichten. 

2. ob sie die Einführung eines landesweiten zentralen Personenstandsregisters
(vgl. § 67 Abs. 1 Personenstandsgesetz) beabsichtigt;

Zu 2.:

Eine beim Innenministerium eingerichtete Arbeitsgruppe, in der die kommunalen
Landesverbände, die Fachverbände der Standesbeamten Baden-Württemberg
und der Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV) vertreten sind,
hat sich für ein zentrales elektronisches Personenstandsregister in kommunaler
Trägerschaft zur Speicherung der Beurkundungsdaten aller angeschlossenen
Standesämter ausgesprochen. Allerdings bieten inzwischen die Rechenzentren
im Land ein Registerverfahren an, das ein separates elektronisches Personen-
standsregister für jedes Standesamt ermöglicht. Die kommunalen Landesver-
bände wurden deshalb vom Innenministerium um eine Äußerung gebeten, ob
sie an dem Ziel eines zentralen elektronischen Personenstandsregisters fest-
halten wollen. 
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3. welche Konsequenzen die Einführung und der Betrieb bereits vorhandener
kommunaler elektronischer Register für die künftige Form eines eventuellen
zentralen Registers haben wird; 

4. zu welchem Zeitpunkt die Kommunen mit einer Entscheidung über die Ein-
führung eines zentralen Personenstandsregisters rechnen können und welche
Vorgaben sie schon jetzt bei der Einführung ihrer elektronischen Personen-
standsregister beachten sollten, um im Falle der späteren Einrichtung eines
zentralen Personenstandsregisters keine zusätzlichen – durch technische
oder anderweitige Probleme verursachte – Kosten tragen zu müssen; 

Zu 3. und 4.:

Der DVV bietet den baden-württembergischen Kommunen derzeit ein dezen-
trales elektronisches Register an. Das Innenministerium hat deshalb die kom-
munalen Landesverbände gebeten, einen Vorschlag des DVV herbeizuführen,
in dem dargelegt werden soll, ob und wie der DVV ein zentrales elektronisches
Personenstandsregister in kommunaler Trägerschaft technisch realisieren und
wirtschaftlich betreiben will, falls von kommunaler Seite ein solches Register
nach wie vor befürwortet wird.

Sobald die Äußerungen der kommunalen Landesverbände vorliegen, können
die Kommunen über das weitere Verfahren unterrichtet werden.

5. ob sie bei der Einrichtung eines landesweiten zentralen Personenstands-
registers den Kommunen ihre „Teilnahme“ freistellt oder ob sie einen 
Anschluss- und Benutzungszwang aussprechen wird und welche Folgen
diese Entscheidung auf die angestrebte Verteilung der Kosten für die 
Einrichtung und den Betrieb eines landesweiten zentralen Personenstands-
registers hat; 

Zu 5.:

Den Kommunen soll nach Auffassung des Innenministeriums freigestellt
werden, sich einem zentralen elektronischen Personenstandsregister anzu-
schließen.

6. welche Erfahrungen, Ergebnisse von Machbarkeitsstudien oder Entschei-
dungen aus anderen Bundesländern (insbesondere aus Bayern) zur Einfüh-
rung von elektronischen Personenstandsregistern bzw. zentralen Personen-
standsregistern ihr bekannt sind und inwieweit diese in Baden-Württem-
berg Berücksichtigung finden;

Zu 6.:

Im Rahmen des Deutschland-Online-Vorhabens „Personenstandswesen“ wurde
eine Machbarkeitsstudie zur Einführung einer zentralen elektronischen Register-
führung erstellt. Der Freistaat Bayern hat für dieses Projekt die Federführung.
Ausgehend von der bayerischen Standesamtsstruktur war Gegenstand der
Machbarkeitsstudie die Prüfung, ob und in welcher Form ein zentrales
elektronisches Personenstandswesen eingeführt werden kann. Die Studie
empfiehlt ein zentrales elektronisches Personenstandsregister. 

Der Freistaat Bayern beabsichtigt auf der Grundlage einer Entscheidung des
Bayerischen Ministerrats vom 12. Mai 2009 vor dem Ende der Übergangs-
frist am 1. Januar 2014 ein zentrales elektronisches Personenstandsregister in
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft mit verpflichtendem Anschluss sämtlicher
Standesämter einzurichten. Das Register soll auf einem Datenbanksystem 
beruhen. Derzeit werden vom Bayerischen Staatsministerium des Innern –
unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände – Gespräche mit möglichen
Betreibern geführt. 
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Neben Bayern beabsichtigen Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und
Thüringen, ein zentrales elektronisches Personenstandsregister einzuführen.
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt planen
keine zentralen elektronischen Personenstandsregister. Im Saarland ist noch
keine Entscheidung gefallen. Praktische Erfahrungen mit der zentralen
elektronischen Registrierung von Personenstandsdaten liegen bisher in keinem
Bundesland vor. 

7. welche Auffassung die kommunalen Landesverbände und betroffenen
Fachverbände bei der Frage der Einführung des elektronischen Personen-
standswesens vertreten und inwieweit sie von der Regierung bei der Ent-
scheidung eingebunden werden. 

Zu 7.:

Von den Vertretern der kommunalen Landesverbände wurde die Einrichtung
eines zentralen elektronischen Personenstandsregisters in kommunaler Träger-
schaft in den Sitzungen der Arbeitsgruppe (siehe Ziffer 2.) unterstützt. 

Nach Auffassung des Fachverbandes der Standesbeamten Baden-Württemberg
– Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen e. V. sollten die baden-württem-
bergischen Standesämter die Möglichkeit zur schnellstmöglichen Umstellung
auf die elektronische Registerführung erhalten. Unabhängig von der Einführung
des elektronischen Registers befürwortet der Verband den Aufbau eines zentralen
elektronischen Personenstandsregisters in einem zweiten Schritt. 

Auch für den Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg – 
Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg e. V. hat die Einführung eines
elektronischen Personenstandsregisters höchste Priorität. Der Verband sieht
in einem zentralen elektronischen Personenstandsregister Vorteile. Die Zugriffs-
und Gebührenrechte müssten geregelt werden. Der Verband spricht sich gegen
einen Anschluss- und Benutzungszwang der Gemeinden aus. 

Wie bisher werden die betroffenen Verbände auch künftig beteiligt.

Rech

Innenminister

5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


